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Gesetz zur Änderung des Sparkassen -
gesetzes für Baden-Württemberg1

Der Landtag hat am 4. Juni 2008 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Sparkassengesetzes 
für Baden-Württemberg

Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 587) wird wie folgt
geändert:

1. Es wird folgender § 33 a eingefügt:

„§ 33 a

Kapitalmarktorientierte Sparkasse

(1) Für Sparkassen, die Wertpapiere ausgegeben
haben, die zum Handel auf einem organisierten Markt
im Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgeset-
zes zugelassen sind, gelten die folgenden Absätze.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht den Rechnungsle-
gungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems, des internen Revisionssystems und des Risi-
komanagementsystems sowie die Prüfung des Jahres-
und des Konzernabschlusses. Er überwacht und über-
prüft die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbe-
sondere die von diesem für die Sparkasse neben der
Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen. 

(3) Der Abschlussprüfer berichtet dem Verwaltungsrat
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung gewon-

nenen Erkenntnisse, insbesondere über wesentliche
Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungs-
legungsprozesses. Er erklärt gegenüber dem Verwal-
tungsrat jährlich schriftlich seine Unabhängigkeit von
der geprüften Sparkasse, informiert den Verwaltungs-
rat jährlich über die von ihm gegenüber der Sparkasse
neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen
und erörtert mit dem Verwaltungsrat die Risiken für
seine Unabhängigkeit sowie die von ihm dokumentier-
ten Schutzmaßnahmen zur Minderung dieser Risiken.

(4) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats
muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder
Abschluss prüfung verfügen.

(5) Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass an seine
Stelle ein Prüfungsausschuss tritt, dessen Mitglieder
aus der Mitte des Verwaltungsrats bestellt werden und
dem das Mitglied nach Absatz 4 angehören muss.“

2. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3. 

3. Es werden folgende §§ 36 a und 36 b eingefügt:

„§ 36 a

Prüfungseinrichtung

(1) Der Sparkassenverband unterhält eine Prüfungs-
einrichtung. Die Bestellung und die Abberufung des
Leiters der Prüfungseinrichtung und seines Stellver-
treters bedürfen der Zustimmung der Rechtsaufsichts-
behörde. Der Leiter der Prüfungseinrichtung und sein
Stellvertreter müssen Wirtschaftsprüfer sein. 

(2) Die Prüfungseinrichtung führt die Prüfungen unter
Beachtung der für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
geltenden Prüfungsstandards unabhängig von Weisun-
gen des Sparkassenverbands durch, lässt sich als Ab-
schlussprüfer registrieren und unterzieht sich Qua-
litätskontrollen nach Maßgabe der Wirtschaftsprüfer-
ordnung. Sie ist an die für Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften geltenden Berufsgrundsätze gebunden. 
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1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006
über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidier-
ten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie
84/253/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L157 S. 87). 
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§ 36 b

Aufsicht über die Prüfungseinrichtung

(1) Die Prüfungseinrichtung des Sparkassenverbands
untersteht der Aufsicht des Innenministeriums nach
Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Das Innenministerium überwacht die Einhaltung
der sich aus § 36 a Abs. 2 ergebenden Pflichten. Es ist
Aufsichtsbehörde im Sinne des § 57 h Abs. 1 der Wirt-
schaftsprüferordnung.

(3) Das Innenministerium kann Untersuchungen bei
der Prüfungseinrichtung durchführen, dazu auch Drit-
te heranziehen, und geeignete Maßnahmen anordnen.
Erhält es von der zuständigen Stelle eines anderen
Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft kon-
krete Hin weise auf Pflichtverstöße, hat es diese zu
untersuchen, geeignete Maßnahmen anzuordnen und
die zuständige Stelle über das Ergebnis zu informie-
ren; § 57 Abs. 7 Satz 2 bis 4 der Wirtschaftsprüferord-
nung gilt ent sprechend. Es kann bei erheblichen
Pflichtverstößen vom Sparkassenverband die Ab be -
rufung des Leiters der Prüfungseinrichtung und sei-
nes Stellvertreters verlangen.

(4) Das Innenministerium veröffentlicht jährlich ein
Arbeitsprogramm und einen Tätigkeitsbericht, der
auch Maßnahmen und Sanktionen nach Absatz 3 um-
fasst. 

(5) Die Aufsicht wird von Personen wahrgenommen,
die in den für die Abschlussprüfung relevanten Be -
reichen über entsprechende Kenntnisse verfügen und
mindestens in den letzten drei Jahren vor ihrer Beauf-
tragung nicht persönliches Mitglied der Wirtschafts -
prüferkammer waren.

(6) Die Kosten dieser Aufsicht trägt der Sparkassen-
verband.“

4. In § 45 wird nach der Angabe „29“ die Angabe 
„ , 33 a“ eingefügt.

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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